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7hb/y Fräsr//-5wter

yMr.JP Der Geld-
HKvJHi briefkasten

Finanziell geht es den meisten Senioren heute gut
bis sehr gut. Was unsere Vorfahren nur aus-
nahmsweise kannten - nämlich die wirtschaftli-
che Unabhängigkeit im Alter -, ist für uns Ältere
dank AHV und Pension fast zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Wir gemessen dies und sind
dankbar dafür. Wer kein Geld hat, der hat Sor-
gen, aber auch Besitz kann Sorgen bereiten. Da-
bei denke ich ans Erben, an Fragen der Kapital-
anlage, an Hausverkauf usw. Eines der immer
wiederkehrenden Probleme ist die Frage des

Kostgeldes. Frau A.R. in B. schreibt :

Wieviel Kostgeld
'

«Seh /««/Jahren habe« w/r b/e Schw/egermat-
ter be/ ans. Da w/r e/n new renoviertes Zwei/am/-
h'enhaas besitze«, warbe es a/sse/bstverstä«e?//cb

angesehen, bass w/r b/e Matter aa/nabnzen. S/e

besass e/n //aas, we/ches s/e verbaa/te. Jebem
ber brez D/nber zah/te s/e Fr. 40 000.— aas. /Van
aber bänzmert s/ch /ce/nes ber Geschw/ster me/-
nes Mannes am b/e Matter. S/e bezah/ie ans am
A«/a«g monab/ch Dr. 450.—, y'etztDr. 550.—.
S/e sagt, bass s/e ans n/cht mehr geben könne,
benn s/e habe nar eine b/e/ne Rente. Matter hat
a//erb/ngs noch aber Dr. 700 000.— Vermögen
/boch b/eses möchte s/e n/cht a«gre//e«y. S/e /st
e/n stets anza/r/ebener Mensch anb hat immer
bas Ge/äh/, s/e bomme zw harz. D/nben S/e bas

Dostge/b hoch JJ7ev/e/so/ien w/r ver/angen ?»

Kostgeld und Miete

Es ist Sache Ihres Ehemannes, für eine angemes-
sene Lösung zu sorgen, liebe Frau A. Er sollte
seiner Mutter klarmachen, dass es höchst unfair
ist, auf seine Kosten das Vermögen für die an-
dern zu erhalten, denn das Erbe wird ja in genau
gleich grosse Summen geteilt Die Mutter müss-
te für eine bescheidene Wohnung (mit Bad, Zen-
tralheizung usw.) wohl soviel Miete bezahlen,
wie sie Ihnen für Wohnen und Essen insgesamt
gibt. Wenn Ihr Mann seiner Mutter etwa Fr.
550.— als Kostgeld berechnet, ist dies bei den

heutigen Preisen sehr bescheiden. Der Rest der
Rente dürfte gut für die übrigen Auslagen rei-
chen. Als Zins, inkl. Heizung und Wasser, sollte
die Mutter monatlich Fr. 300.— bis Fr. 400.—
aushändigen. Da der Vermögenszins jährlich
etwa Fr. 6000.— einbringt, hat die Mutter -
ohne das Vermögen gross anzugreifen - für sich
zusätzlich Geld übrig. Wieso überhaupt diese

völlig falsche Einstellung, man dürfe vom Ver-
mögen nichts verbrauchen Geht es den Jungen
finanziell nicht heute schon wesentlich besser,
als es uns Älteren je ergangen ist? Die Mutter
sollte sich mehr Freuden gönnen. Diese kosten
Geld, aber man hat ja immer gespart, um sich im
Alter etwas mehr leisten zu können.
Will die Mutter nicht einsehen, dass sie eine be-
scheidene Miete bezahlen soll, würde ich Ihrem
Ehemann empfehlen, seinen Geschwistern (und
der Mutter) schriftlich mitzuteilen, dass er nach
dem Tode der Mutter Nachforderungen für die
Miete stellen wird. Es ist ungerecht, just auf Ko-
sten desjenigen Kindes Vermögen zu sparen,
welches einem Elternteil Unterkunft und Nah-
rung gewährt (und dazu etliche Mühen und Un-
bequemlichkeiten in Kauf nimmt!). Es ist be-
dauerlich, dass ausgerechnet das hilfsbereite
Kind so oft den kürzern zieht.

Kein Kostgeld für Eltern
Eben erhalte ich die Zuschrift einer Leserin in O.
Sie meint, dass es wohl da und dort seine Be-
rechtigung habe, wenn Kostgeld von Elternteilen
verlangt werde, und fährt dann fort :

« JVen« Jemanb in b/e Denen /ährt anb eine
TVac/zban« b/e D/amen betreat, ver/angt man
nicht, bass es grabs gemacht w/rb. IF/eso aber
so/he es grabs sei«, wenn eine noch rüsbge Mai-
/er im TTawsha/t m/bh/// IFe// s/e es e/n Leben
/ang gewöhn/ war, gratis z« arbeiten /ch sehe
keine ber arbe/tsgewohnten Draaen massig bas/t-
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ze«, «m x/c/z bec/zenezz zw /axxezz. IFax beAroozzzzZ

rfe«« /zezzZe e/ne //awx/zd/Zen« Gesw/zcfe a/Ze

LeuZe xz>zr/, was Fer/z/Zega/zg be/r/#"/, tem e/zz

/«x grobe 7wc/z xc/zneMencfer Kox/en/zw«/:/. Fr'e/e

KzVzc/er ozaxx/e« /rö/zer z'/zre D/Zerzz b/x zw z'/zrer

i/ezra/ wzz/erx/w/ze/z. /c/z würc/e wzz'c/z xc/zâzzzezz,

we/z/z me/ne Mzz/Zer zzoc/z /eb/e, vozz z'/zr e/wax an-
za/ze/zoze/z. »
Soweit Frau R. M. in O. Ich gebe ihr recht, so-
weit es rüstige Elternteile betrifft, die noch im
Geschäftshaushalt mitarbeiten. Dort kann tat-
sächlich eine Mutter, ein Vater eine Hilfskraft
ganz oder teilweise ersetzen. Hier wäre es gewiss
falsch, etwas für die Kost zu verlangen. Meistens
aber ziehen doch Mutter oder Vater erst zu ei-

nem berufstätigen Kind, wenn sie nicht mehr in
der Lage sind, selbständig zu wirtschaften. Und
in solchen Fällen ist es nun einfach Pflicht und
Schuldigkeit der Senioren, eine angemessene
Entschädigung für die erbrachten Leistungen zu
bezahlen. Dafür haben wir ja die Renten, die
Zinsen, das Ersparte. Man erhält sich damit
auch eine für jedermann wichtige Unabhängig-
keit. Seltsamerweise plädieren immer Frauen für
«Idealismus», welche sich nie engagieren muss-
ten. Theorie und Praxis sind zweierlei Dinge. Es

zeigt sich, dass Kostgeldfragen stets individuell
gelöst werden müssen, und zwar so, dass beide
Teile - Kostgeber und Kostnehmer - zufrieden
sind. Man kann auch nicht den Idealisten spie-
len, um dann nachträglich seine Forderungen
anzubringen. Das führt unweigerlich zu Zwistig-
keiten.

Wie sollen wir das Geld anlegen

Frau Hanna berichtet :

« fFzF &o«/z/ezz erben. IFz'e xo/Zezz w/r e/ax Geb/an-
/egen Dax b/x/zer/ge Dz'n/coznnzen (Rerz/e wnc/

Pe/zxz'o«) genwgZ /wr den Rebe/zxazzZer/za/Z, er-
/awbz y'edoc/z deinen Lwxwx. D/n ßanb/ac/znzann
rz'eZ ZeZzZ/zz'n z'n e/ner Fernxe/zxendwng, 25 % z/ex

Ge/dex z'n Go/d anzw/egen. IFax zne/nen Sie ?»
Dieser Ratschlag gilt wohl nicht für ältere Leute
mit bescheidenem Einkommen und einem Ver-
mögen unter Fr. 100 000.—. Hier dürfte es vor-
teilhaft sein, sein Geld grösstenteils auf ein AI-
terssparheft und in Kassenobligationen anzule-

gen. Noch vor U/2 Jahren konnte man solche

Obligationen mit bis 7% Zinsertrag kaufen.
Heute sinken die Zinsen, so dass man mit der
Anlage eher vorsichtig sein muss, langfristig
sollte man keinesfalls Geld zu niedrigen Zinsen
von 3-4% anlegen. Ihnen würde ich raten, sich

Auch Sie haben eine Chance
bei unserem Wettbewerb

aus dem ererbten Geld einigen Luxus zu leisten.
Machen Sie beide einmal schöne Ferien, fahren
Sie öfter für einige Tage weg, erfüllen Sie sich
hie und da einen Wunsch. Das Leben kann viel
Spass machen, wenn man sein Geld dort ein-
setzt, wo man auch morgen (Erinnerungen!)
noch etwas davon hat

Ich möchte mein Haus verkaufen

Herr M. in K. weiss nicht, was er tun soll. Er ist
nach dem Tode seiner Frau in seinem Einfami-
lienhaus recht einsam geworden. Da ihm die Ar-
beit zuviel wird, hat er im Sinn, das Haus seinem
Schwiegersohn zu verkaufen, hat aber Angst, er
könne eine Dummheit machen. Hier mein Rat :

Verkaufen Sie, lieber Herr M., Ihr Haus Ihrer
Tochter. Man weiss heute nie, ob eine Ehe wirk-
lieh ein Leben lang hält. Deshalb ist es gerecht
und vorsichtiger, das Haus einem eigenen Kind,
nicht einem Schwiegerkind, zu verkaufen. Das

erspart viele Unannehmlichkeiten. Gehen Sie

zum Notar. Er kann ein lebenslängliches Wohn-
recht (über das Grundbuchamt) im Kaufvertrag
eintragen. Vereinbaren Sie mit Tochter und
Schwiegersohn vor dem Verkauf - mit Teue-
rungsklausel - Wohnrecht, Kostgeld, Heiz-
und Stromkosten, damit vorher alle finanziellen
Dinge klar geregelt sind. Da Sie noch andere
Kinder haben, sollte das Haus geschätzt werden,
um einen vernünftigen Preis für das Wohnrecht
festsetzen zu können. Es bleibt Ihnen überlas-
sen, unter welchen Bedingungen Sie verkaufen

Dz'x zzz/rz /zöc/zxZe/z Ma/,
7/zre Tha/y Fröxc/z-SwZer

/fa/sweft?
j g, med.Knobels

-439fr- Gl) Mund-und
Gurgelwasser
mit der Heilkraft natürlicher ^Kräuterextrakte lindert, wirk
bakterientötend u*
entzündungshemmend.

/n /Hpot/reZcerr und

Drogerien

Mund-und
Gargelwassef

I XX:*> UvftdwIKKottttuiv.

xyMcrftMxx••• V;v> -V. v..

39


	Rund ums Geld : der Geldbriefkasten

